
Um viele Projekte unterstützen zu können, benötigen 

wir Ihre Hilfe. Schon ein kleiner Beitrag kann von 

großer Wirkung sein. 

 

Investieren Sie in unsere Zukunft. 

Nur gemeinsam können wir 

etwas erreichen! 

ESTAruppin e.V. –  
Kochen auf dem  
Bauspielplatz 

Nur gemeinsam können wir etwas erreichen! 
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Neuruppiner Ruder-Club e.V. –  
Rudern gegen Krebs 

ESTAruppin e.V. – Hüttenbau auf dem Bauspielplatz 
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Bereits geförderte Projekte sind u.a.: 

• Benefizregatta: Rudern gegen Krebs 

• Förderung des logischen Denkens durch Schach 

• Chorreise Märkischer Jugendchor 

• Musikgala an der Seepromenade 

• Aequinox-Musikfest 

• Seefestival 

• Bauspielplatz 



  

Antragstellung und Bewilligung 

Wichtige Kriterien, nach welchen das Kuratorium die 

vorgeschlagenen Maßnahmen auswählt, sind deren 

Zielsetzung, Wirksamkeit, Effektivität, Nachhaltigkeit, 

Qualität und Modellcharakter. 

Die Stiftung wird mit festgesetzten Beträgen das 

ausgewählte Projekt fördern, wobei laufende Kosten 

nicht inbegriffen sind. Bei längerfristigen Projekten 

wird die Auszahlung der Fördermittel vom Projekt- 

fortschritt abhängig gemacht. 

Antragberechtigt sind Vereinigungen, die ihren Sitz in 

der Fontanestadt haben. Andere Vereinigungen 

können jedoch unter der Voraussetzung, ihr Projekt 

in der Stadt initiieren zu wollen von der Förder-

möglichkeit profitieren. Dies gilt auch für die kulturelle 

Infrastruktur in den Gemeinden des regionalen 

Wachstumskerns Neuruppin. 

Neben der Projektbeschreibung sind dem Antrag  

detaillierte Kosten- und Finanzpläne, sowie Angaben, 

ob durch Dritte gefördert wird, bzw. ob Fördermittel 

bei Dritten beantragt wurden beizufügen. 

Sofern das Projekt für eine Förderung ausgewählt 

wurde, erhält der Antragsteller einen Bewilligungs- 

bescheid mit den Einzelheiten der Projektförderung. 

Um sicherzustellen, dass die bewilligten Förder-

mittel nicht zweckentfremdet werden, müssen 

schriftliche Zwischenberichte und ein Abschluss-

bericht angefertigt werden. 

  Stiftungszweck 

Zweck der Stiftung ist es, die Jugendarbeit, die Kultur, 

den Sport und weitere Leistungen der Wohlfahrts-

pflege zu fördern und somit zur Erhaltung und 

Verbesserung der sozialen, kulturellen und sportlichen 

Infrastruktur der Fontanestadt beizutragen. 

Durch die Stiftung werden insbesondere Vorhaben 

gefördert, die geeignet sind, das soziale Miteinander 

der Einwohner zu stärken. Gefördert werden 

vorwiegend durch die Zahlung von Zuschüssen an 

Vereine und Verbände, soziale Einrichtungen und 

andere Vereinigungen, die Aufgaben im Sinne des 

Stiftungszwecks erfüllen. 

Vor allem in den Bereichen ohne oder nur mit einer 

geringen Förderung Dritter, will die Stiftung Projekte 

von steuerbegünstigten Körperschaften fördern. 

Grundsätzlich beträgt die Dauer der Förderung auf 

Antrag minimal drei und maximal zwölf Monate ab 

Zugang des Bewilligungsbescheides. Auch bereits 

begonnene Projekte sind förderfähig. 

Weitere Informationen und Anträge finden Sie auf 

unserer Internetseite: 

www.neuruppin.de/gesundheit-soziales/ 

stiftung-soziales-neuruppin.html 
 

IBAN: DE96160502021720045891 

BIC: WELADED1OPR 

Sparkasse Ostprignitz-Ruppin 

Verwendungszweck: Zustiftung Stiftung Soziales Neuruppin 

DRK Kreisverband OPR –  
12. Neuruppiner Langstreckenschwimmen 

ESTAruppin e.V. –  
Rollerparcours 

Neuruppiner Ruder-Club e.V. – Rudern gegen Krebs 

Gründung der Stiftung 

Im September 2008 hat die Stadtverordneten-

versammlung der Fontanestadt die Gründung 

einer Stiftung für soziale Zwecke beschlos-

sen. Mit ihr sollen die Jugend, Kultur, der 

Sport und weitere Leistungen der Mildtätigkeit 

in Neuruppin gefördert werden. Sie erhielt den 

Namen: „Stiftung Soziales Neuruppin“. 

Zustiftung 

Bei einer Zustiftung erhöht sich das Grundvermögen 

der Stiftung und die in den Folgejahren erzielten 

Zinsennahmen werden an Projekte ausgeschüttet.  

Das Geld, das Sie der Stiftung zur Verfügung stellen 

möchten bleibt somit unangetastet und kann über 

einen langen Zeitraum Gutes für das soziale Umfeld 

der Fontanestadt bewirken. 

Eine Zustiftung erfolgt durch eine einfache Bank-

überweisung in beliebiger Höhe, über die dann eine 

Spendenbescheinigung ausgestellt wird. 

  

ESTAruppin e.V. – Graffiti 


